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1. Vorbemerkung 

In den Gemeinden wird für jeden Wahlbezirk für den Wahltag ein Wahlvorstand gebildet. Der Wahlvorstand 

besteht aus der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher als der oder dem Vorsitzenden, ihrer oder seiner 

Stellvertretung und drei bis sieben weiteren Mitgliedern, die die Gemeindewahlbehörde aus dem Kreis der 

Wahlberechtigten beruft. Der Wahlvorstand leitet die Durchführung der Wahl und ermittelt das Wahlergebnis 

im Wahlbezirk. Er wird öffentlich tätig. Er beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme der oder des Vorsitzenden. 

 

2. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Stadt Neubrandenburg 

Der Oberbürgermeister 

Wahlbehörde 

Friedrich-Engels-Ring 53 

17033 Neubrandenburg 

3. Beauftragter für den Datenschutz 

Stadt Neubrandenburg 

Datenschutzbeauftragter 

Friedrich-Engels-Ring 53 

17033 Neubrandenburg 

E-Mail: datenschutz@neubrandenburg.de 

4. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die Mitglieder der Wahlorganisation üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme dieser ehrenamtlichen 

Tätigkeit sind alle Wahlberechtigten verpflichtet. 

Auf Ersuchen der Gemeindewahlbehörde sind zur Sicherstellung der Wahldurchführung die in § 12 Absatz 3 Satz 

1 Landes- und Kommunalwahlgesetz genannten Behörden und Einrichtungen verpflichtet, Name, Vorname und 

Anschrift ihrer Bediensteten zum Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahlvorstände zu übermitteln. Die 

ersuchte Stelle hat ihre Bediensteten über die Datenübermittlung zu unterrichten. 

Die Gemeindewahlbehörde darf, soweit die betroffene Person nicht widersprochen hat, die folgenden Daten der 

Mitglieder der Wahlvorstände für künftige Wahlen verarbeiten: Name, Vorname, Anschrift, Fernsprechnummern 

und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, bisherige Mitwirkung und ausgeübte Funktion. 

 

5. Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

 

Die Daten werden nur innerhalb der Gemeindewahlbehörde zur Berufung und Vergabe von Funktionen innerhalb 

des Wahlvorstandes genutzt. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an andere Behörden oder Einrichtungen. 
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6. Dauer der Speicherung 

 

Sobald der Wahlberechtigte der Wahlbehörde mitteilt, dass er am Wahltag 67 Jahre alt ist oder glaubhaft macht, 

dass er durch Familienpflichten, Krankheit oder sonstige dringende Gründe dauerhaft an der Übernahme des 

Ehrenamtes gehindert ist, werden die Daten gelöscht. 

 

7. Betroffenenrechte 

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-Grundverordnung  

(DS-GVO) insbesondere folgende Rechte: 

 

a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO). 

 

b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten (Artikel 16 DS-

GVO). 

 

c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraussetzungen von Artikel 

17 DS-GVO zutrifft. Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend zu den in Artikel 

17 Absatz 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der 

Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die 

Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DS-GVO. 

 

d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, die 

Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der betroffenen Person 

benötigt werden oder bei einem Widerspruch noch nicht feststeht, ob die Interessen der Meldebehörde 

gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 lit. b, c und d DS-GVO). Wird die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.  

 

e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung kein zwingendes 

öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, und keine 

Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO). Nähere Informationen zum 

Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz können den Hinweisen auf dem Meldeschein entnommen 

werden. 

 

8. Beschwerderecht 

 

Wenn eine betroffene Person der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet 

werden, hat sie das Recht auf Beschwerde bei nachfolgend genannter Aufsichtsbehörde: 

 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern 

Werderstraße 74a 

19055 Schwerin 

Telefon: +49 385 59494 0 

Telefax: +49 385 59494 58 

E-Mail: info@datenschutz-mv.de  

Webseite: www.datenschutz-mv.de; www.informationsfreiheit-mv.de 
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